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EXIST-Gründungsstipendium  
(EGS)

	• Berufsausbildung: 2.000 €
	• Studierende: 1.000 €
	• Kinderzuschlag: 150 € pro Kind

Sachpauschale:
	• 10.000 € bei Einzelgründungen
	• 30.000 € bei Teamgründungen

Coachingpauschale: 
	• 5.000 € für gründungsspezifische Beratung

Was musst du tun?
	• Wende dich an ein Dein Gründungsnetzwerk an der Hochschule
	• Ihr erstellt mit Unterstützung des Gründungsnetzwerkes ein 

Ideenpapier zur Realisierung eurer Geschäftsidee
	• Suche Dir mit Unterstützung des Gründungsnetzwerks 

eine Mentorin oder einen Mentor aus deiner Hochschule/
Forschungseinrichtung, die dich bei der Umsetzung fachlich 
unterstützen
	• Die Hochschule oder Forschungseinrichtung ist die Antrag-

stellerin und stellt dir einen Arbeitsplatz für ein Jahr kostenfrei 
zur Verfügung

Wann kannst du dich bewerben?
Die Antragstellung ist jederzeit über den Projektträger Jülich (PtJ) 
möglich.

Wo gibt es weitere Infos?

www.exist.de

EXIST-Gründungsstipendium: 
Deine Idee. Unsere Unterstützung.
Von der Forschung zum eigenen Start-up? EXIST macht’s möglich!
Du hast eine innovative Idee aus dem Studium oder der Forschung? 
Starte jetzt durch – mit dem EXIST-Gründungsstipendium!

Was ist das EXIST-Gründungsstipendium?
Das themen- und technologieoffene EXIST-Gründungsstipen-
dium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter-
stützt Studierende, Absolvent/-innen und Wissenschaftler/-innen 
aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen dabei, innovative 
Gründungsideen weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu brin-
gen. Gefördert wird die Ausarbeitung des Businessplans, die Ent-
wicklung von Produkten oder Dienstleistungen und die gezielte 
Vorbereitung der Unternehmensgründung – inklusive finanziel-
ler Unterstützung und Coaching durch ein Gründungsnetzwerk.

Wer kann gefördert werden?
	• Teams mit bis zu 3 Gründer/-innen 

	• das Team sollte mehrheitlich aus Absolventinnen und 
Absolventen bestehen;

	• eine Person mit Berufsausbildung oder 
	• einem Abschluss der länger als 5 Jahre zurückliegt ist möglich;
	• Studierende müssen mindestens 50 % des Studiums 
absolviert haben;

	• Absolventinnen und Absolventen (bis max. 5 Jahre nach 
Studienabschluss)
	• Wissenschaftliche Mitarbeitende (bis max. 5 Jahre nach Ausstieg)

Was wird gefördert?
Die Entwicklung marktfähiger Produkte und innovativer 
Dienstleistungen mit hohem Kundennutzen und klarem Allein-
stellungsmerkmal. Ziel ist es, nachhaltige und marktrelevante 
Unternehmensgründungen mit hoher Umsetzungskraft zu 
ermöglichen und dabei insbesondere den Wissenstransfer aus 
Hochschulen in die Wirtschaft zu stärken.

Wie wird gefördert?
Förderdauer: 12 Monate

Monatliches Stipendium für den Lebensunterhalt:
	• Promovierte: 3.000 €
	• Hochschulabschluss: 2.500 €

Die Europäische Union fördert zusammen mit dem  
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus)  
das Programm „Existenzgründungen aus der  
Wissenschaft (EXIST)“ in Deutschland.

bundeswirtschaftsministerium.de
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